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Hygieneplan 

Gesetzliche Grundlage 

 

§ 36 Infektionsschutzgesetz: 

 

(1) Folgende Einrichtungen legen in Hygieneplänen innerbetriebliche Verfahrensweisen zur 

Infektionshygiene fest und unterliegen der infektionshygienischen Überwachung durch das 

Gesundheitsamt: 1. die in § 33 genannten Gemeinschaftseinrichtungen, 

 

1.  Infektionsschutzgesetz:  

 

(1) Zweck des Gesetzes ist es, übertragbaren Krankheiten beim Menschen vorzubeu-

gen, Infektionen frühzeitig zu erkennen und ihre Weiterverbreitung zu verhindern. 

 

(2) …Die Eigenverantwortung der Träger und Leiter von Gemeinschaftseinrichtungen, 

…sowie des Einzelnen bei der Prävention übertragbarer Krankheiten soll verdeut-

licht und gefördert werden. 

Verantwortung und Zuständigkeiten: 

Die Schulleiterin / der Schulleiter ist verantwortlich für die Einhaltung der Hygieneanforderun-
gen. (§§ 32 und 43 NSchG) 

Delegationsmöglichkeiten: 

Die Schulleitung kann sowohl einzelne Aufgaben des Hygienemanagements an Hausmeister, 
Lehrkräfte etc. oder auch diese Aufgaben an eine Hygienebeauftragte oder einen Hygienebeauf-
tragten übertragen. Die Gesamtverantwortung bleibt bei der Leitung. 

Aufgaben der SL bzw. der/des Hygienebeauftragten: 

1. Erstellung und Pflege des Regelwerkes 
2. Überwachung der festgelegten Maßnahmen (z.B. Begehung, Hygienematerial) 
3. Durchführung von Hygienebelehrungen (auch §§ 34(5), 35, ggf. 43) 
4. Infektionsintervention (Meldung nach § 34 IfSG, Maßnahmen, Kommunikation mit Ge-

sundheitsamt und Elternvertretung) 

2. Wartung und Überprüfung 

Bestimmte Geräte und Anlagen wie z.B. hausinterne Trinkwassernetze, müssen wegen einer 

möglichen mikrobiellen Besiedlung einer regelmäßigen Wartung und Überprüfung unterzo-

gen werden. 

Dieser Hygieneplan regelt die Einzelheiten der Hygiene an der Berufsbildenden Adolf-Kol-

ping-Schule in Lohne. Zielsetzung: Erkrankung vermeiden, Gesunderhaltung, Infektionspro-

filaxe. 
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3. Pandemische Lagen 
 

Personen, die an bestimmten Infektionskrankheiten (u.a. SARS-CoV-2) erkrankt sind o-

der bei denen ein entsprechender Krankheitsverdacht besteht, dürfen die Schule oder 

das Schulgelände nicht betreten und nicht an Schulveranstaltungen teilnehmen. Dies 

gilt auch für Personen, die unter häuslicher Quarantäne/Isolierung stehen. Bei Auftre-

ten von Symptomen in der Unterrichts-/Betreuungszeit wird die betroffene Person direkt 

nach Hause geschickt oder deren Abholung in die Wege geleitet. Das Auftreten von 

bestimmten Infektionskrankheiten oder ein entsprechender Krankheitsverdacht ist der 

Schulleitung unverzüglich mitzuteilen (Mitwirkungspflicht!). 

 

Bei erhöhtem Infektionsgeschehen über erregerhaltige Tröpfchen und Aerosole (z. B. 

bei Erkältungs- oder Grippewellen, SARS-CoV-2 Ausbrüchen) sind die folgenden be-

währten Maßnahmen zu beachten: 

 

Abstand 

Abstand vermindert das Risiko einer Infektion. Ein Abstand von möglichst 1,5 Metern zu 

anderen vermindert das Risiko einer Infektion über erregerhaltige Tröpfchen. 

 

Masken 

Masken verringern das Risiko einer Infektion. In Innenräumen im öffentlichen Bereich 

und in öffentlichen Verkehrsmitteln reduziert das Tragen von Masken das Risiko einer 

Infektion. Das gilt besonders, wenn Menschen zusammentreffen, sich länger aufhalten 

und wenn der Abstand von möglichst 1,5 Metern nicht immer eingehalten werden 

kann. 

 

Aktuelle Vorgaben der Kommunen, des Landes und des Bundes zu verpflichtenden Infekti-

onsschutzmaßnahmen (z. B. Corona-Verordnung oder Absonderungs-Verordnung) sind 

vorrangig zu beachten.  
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Belehrung und Information  

Folgende Personengruppen sind nach § 35 IfSG und § 34 • vor Tätigkeitsbeginn • mind. Alle zwei Jahre von ihrem Arbeitgeber über die 

gesundheitlichen Anforderungen und Mitwirkungsverpflichtungen zu belehren: 

1. Kollegium, Reinigungskräfte, Schwangere Lehrkräfte (besondere Belehrung?), SchülerInnen, Erziehungsberechtigte 

2. Dies unterliegt der Dokumentationspflicht 

 

Was Wann Wie Womit Wer 

persönliche Hygiene 

Händehygiene     

Hände waschen  nach Verschmutzung, Rei-

nigungsarbeiten, Toiletten-

benutzung, Hautkontakt 

mit Tieren, Naseputzen 

 vor und nach dem Um-

gang mit Lebensmitteln 

 vor der Einnahme von 

Speisen, dem Versorgen 

von Wunden 

5 Schritte: 

 Hände unter fließendem Wasser 

nass machen 

 Hände rundherum einseifen 

 20-30 Sekunden Zeit lassen zum 

Einseifen 

 Hände unter fließendem Wasser 

abwaschen 

 Hände mit einem sauberen Tuch 

abtrocknen1 

 

 fließendes Wasser 

 Flüssigseife  

(pH Hautneutral) 

 Papierhandtü-

cher 

Lehrkräfte  

SchülerInnen 

Personal 

Hände desinfizie-

ren 

Nach Kontamination mit  

Wunden, Stuhl, Urin, Erbro-

chenem, Blut, anderen Kör-

perausscheidungen 

Hygienische Händedesinfektion nach 

Anleitung in 6 Schritten (DIN 1500)2.  

Anleitung des spezifischen Desinfekti-

onsmittels beachten. Desinfektions-

mittel an speziellen Orten in der 

Schule (Krankenraum, Sporthalle, 

Schülerbüro) 

Händedesinfektio-

nen mit anerkannter 

Hautfreundlichkeit3 

Lehrkräfte  

SchülerInnen 

Personal 

                                                           
1 BZgA: richtig Hände waschen (https://www.bzga.de/botmed_62100204.html [Stand: 09.10.2017]) 
2 http://www.ueta.eu/service/download/files/haendedesinfektion-tafel.pdf 
3 http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Desinfektionsmittel/Desinfektionsmittellist/Poster_50JahreListe.pdf?__blob=publicationFile 

https://www.bzga.de/botmed_62100204.html


BERUFSBILDENDE SCHULEN II 

DES LANDKREISES VECHTA  

REGIONALES KOMPETENZZENTRUM 

 

N:\40 Arbeitsschutz\40001 Arbeits und Gesundheitsschutz (AGU) Fachkräfte für Arbeitssicherheit\Hygieneplan\F4_Hygieneplan_AKS.docx 
  Seite 4 

Was Wann Wie Womit Wer 

persönliche Hygiene 

 Alle Körperflüssigkeiten sind als potentiell infektiös anzusehen (insbesondere Blut, Erbrochenes, Fäkalien) 

 Bei absehbarem Kontakt mit Körperflüssigkeiten sind grundsätzlich Einmalhandschuhe zu tragen 

 Danach sind die Einmalhandschuhe sicher zu entsorgen (auf Links ziehen, Abwurf in Treteimer mit Deckel, der täglich geleert wird). 

 Anschließend Händedesinfektion! 

 Bei ungeplantem Kontakt mit Körperflüssigkeiten (ohne Einmalhandschuhe): 

 Grobe Verschmutzungen mit Einmalpapier entfernen 

 Händedesinfektion 

 Händewaschen 

 Bei Kontakt von Blut zu verletzter Haut bzw. Schleimhaut: Desinfektion, umgehend Vorstellung beim D-Arzt 

  

Händehygiene  

Belehrung 

Jährlich zum Schulbeginn Begehung der Sanitäranlagen, vor-

stellen des Handhygieneplans (Rich-

tig Hände waschen und desinfizieren) 

 

Handhygieneplan in 

den Sanitäranlagen 

am Waschbecken?  

Desinfektionsmittel 

an speziellen Orten 

in der Schule (Kran-

kenraum, Sporthalle, 

Schülerbüro) 

Lehrkräfte  

SchülerInnen 

Personal 

Was Wann Wie Womit Wer 

Hygiene von Flächen und Gegenständen 

Tafel (Kreidetafel)  Bei Bedarf, nach jeder Unter-

richtsstunde 

Feucht oder nass, ggf. mit Gummiab-

streifer trocknen, Schwamm regelmä-

ßig auswaschen. Bei Bedarf wechseln 

Schwamm 

 

Lehrkräfte  

SchülerInnen 

Tafel (White-

board) 

 

Bei Bedarf, nach jeder Unter-

richtsstunde 

 

 

 

 

 

Feucht oder trocken, 

Tuch zum Trocknen aufhängen,  

Tuch regelmäßig (wöchentlich oder 

nach Bedarf) in die Reinigung geben 

(Behältnis im Lehrerzimmer)  

Bei Bedarf mit speziellen Reinigern 

säubern. 

Microfasertuch Lehrkräfte  

SchülerInnen 
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Was Wann Wie Womit Wer 

Hygiene von Flächen und Gegenständen 

Smartboard  Dürfen nicht beschrieben und nur mit 

speziellen Reinigern gesäubert wer-

den 

Microfasertuch Lehrkräfte 

Tisch, Stuhl 1x wöchentlich sowie bei 

sichtbarer Verschmutzung 

Feucht abwischen Reinigungslösung Reinigungskräfte 

PC, Tastatur, 

Maus und Bild-

schirm 

Grundreinigung 2x pro Jahr 

 

Bei sichtbarer Verschmutzung  

Spezielle Reinigungsverfahren 

 

Reinigungstücher 

Reiniger 

 

Spezielle Reinigungs-

tücher? 

Reinigungskräfte 

 

Lehrkräfte /Schüler 

Waschbecken im 

Klassenraum 

täglich feucht abwischen und Papierhandtü-

cher und Seife auffüllen 

Reinigungslösung Reinigungspersonal 

Schränke, Re-

gale Heizung, Tü-

ren 

Grundreinigung in den Ferien feucht abwischen Reinigungslösung Reinigungspersonal 

Türklinken, Licht-

schalter 

täglich feucht abwischen Reinigungslösung Reinigungspersonal 

Böden, Flure, 

Treppenhaus 

täglich Fegen oder Saugen, mit rutschhem-

mender Reinigungslösung wischen 

rutschhemmende 

Reinigungslösung 

Reinigungspersonal 

Auf nichttextilen Böden sind nicht haftende Verschmutzungen durch staubbindendes Wischen oder Saugen zu entfernen. 

Beim Fegen ist von einer nicht unerheblichen Belastung der Innenraumluft auszugehen. 

Fenster Grundreinigung in den Ferien Fenster: feucht putzen Spezialreinigungsmit-

tel 

Fachpersonal 

Gardinen jährlich Gardinen: waschen Spezialreinigungsmit-

tel 

Fachpersonal 
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Was Wann Wie Womit Wer 

Hygiene von Flächen und Gegenständen 

Fensterbänke wöchentlich feucht abwischen Reinigungslösung Reinigungspersonal 

Sanitäranlagen, 

WC, Waschbe-

cken 

täglich wischen mit Reinigungslösung, WC 

und Urinale mit gesonderten Reini-

gungstüchern Behälter für die Entsor-

gung von Hygieneartikeln in den 

Mädchentoiletten/Lehrerinnentoilet-

ten entleeren, Abfalltüten austau-

schen 

Reinigungslösung, 

WC-Reiniger 

Reinigungspersonal 

Außenanlage  

Wege, Grünan-

lage, Schulhof 

täglich bei Verschmutzung, 

sonst 2x wöchentlich 

Aufsammeln von Verunreinigungen 

(z. B. Hundekot, Zigarettenstummel, 

Müll etc.) und spitzen, scharfen Ge-

genständen (z. B. Kanülen, Scherben 

etc.) 

Greifer, Spezialhand-

schuhe, verschließ-

bare, durchstichsi-

chere Behälter 

Hausmeister 

Was Wann Wie Womit Wer 

Sportstätten 

Sporthallen, Flure Täglich 

 

wöchentlich 

Boden fegen, 

 

mit rutschhemmender Reinigungslö-

sung wischen 

Besen,  

 

rutschhemmende 

Reinigungslösung 

Reinigungspersonal 

Umkleideräume 

mit Sanitäranlage 

täglich Boden bei  Bedarf fegen, wischen mit 

Reinigungslösung, WC und Urinale mit 

gesonderten Reinigungstüchern 

Besen, Reinigungslö-

sung, WC-Reiniger 

Reinigungspersonal 

Erste-Hilfe-Raum wöchentlich und nach Benut-

zung 

 

 

 

monatlich 

Auffüllen des Verbandskastens (Kon-

trolle des Verfallsdatums), der Einmal-

handschuhe, Händedesinfektionsmit-

tel 

 

feucht wischen 

Verbandsmaterialien 

 

 

 

 

Reinigungslösung 

Beauftragter/Lehr-

kraft 

 

 

 

Reinigungspersonal 
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Was Wann Wie Womit Wer 

Abfallbeseitigung täglich Müllbehälter in geschlossenen Müll-

sammelbehälter leeren (Mülltren-

nung) und Abfalltüten austauschen, 

Behälter bei Bedarf mit Reinigungslö-

sung auswischen 

Reinigungslösung, 

Müllsammelbehälter, 

Abfalltüten 

Reinigungspersonal,  

Hausmeister 

Lüftung der Klas-

senräume 

Stoßlüftung nach jeder Pause 

Ziel: CO 2 Konzentration  

< 1000 ppm 

Das “20-5-20-Prinzip” anwen-

den! 20 Minuten Unterricht-5 

Minuten lüften- 20 Minuten 

Unterricht (z.B. SARS-CoV-2) 

je nach Personenzahl und Raum-

größe Richtwert für Unterrichtsräume 

2 min – 20 min 

 

Fenster Lehrkräfte, Schüler 

Lehrerküche täglich nach Gebrauch Spülmaschine einräumen und anstel-

len, Flächen feucht wischen, Mikro-

welle feucht reinigen, Kühlschrank 

feucht auswischen 

 

Boden feucht wischen 

Spülmaschinenreini-

ger, Spülmittel, Essig-

reiniger 

 

 

Reinigungslösung 

Beauftragter  

 

 

 

 

Reinigungspersonal 

Cafeteria  nach Gebrauch - Umgang mit Lebensmitteln 

- Reinigung der Küche 

- Kontrollen 

- Dokumentationen nach lfSG 

 Fachkräfte der Ca-

feteria nach sepa-

ratem Hygieneplan 

(Verantwortung Be-

treiber) 
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Was Wann Wie Womit Wer 

Trinkwasserhygiene 

Legionellen-pro-

phylaxe 
 

  

Vermeidung von 

Stagnations-

problemen 

Am Wochenanfang und nach Ferien ist das Trinkwasser, sofern es dem menschlichen Ge-

nuss dienen soll, ca. 5 Min. bzw. bis zum Erreichen der Temperaturkonstanz ablaufen zu las-

sen, um die Leitungen zu spülen. 

Für die Einhaltung und Durchführung sind die Schulhausmeister verantwortlich. 

Hausmeister 

Das hausinterne Trinkwassernetz 

Trinkwasseranalyse (Schnittstellen mit dem Schulträger) Ergebnisse der Analyse zur Dokumentation und Feststellung der Unbedenklichkeit. 

Raumlufttechnische Anlagen  

(Schnittstelle mit dem ST) Dokumentation der Ergebnisse der regelmäßigen Reinigung und des Filterwechsels Prüfung der Sinnhaftigkeit 

der Wechselintervalle (Beispiel Sommerferien…) Favorisierung der Fensterlüftung 

Geschirrspülgeräte  

Waschmaschinen  

Erste Hilfe, Schutz des Ersthelfers 

Überprüfung des 

Erste Hilfe-Inven-

tars,  

 

monatlich bei Bedarf 

 

 

 

Auffüllen des Verbandskastens 

(Kontrolle des Verfallsdatums), der 

Einmalhandschuhe, Händedesinfek-

tionsmittel 

Verbandsmaterialien 

 

 

 

Beauftragter/Raum-

beauftragter/Lehr-

kraft 

 

 

Versorgung von 

Bagatellwunden 

Bei Bagatellwunden ist die Wunde vor dem Verband mit Leitungswasser zu säubern. Der Ersthelfer hat dabei Einmal-

handschuhe zu tragen und sich vor sowie nach der Hilfeleistung die Hände zu desinfizieren. 

Behandlung kon-

taminierter Flä-

chen 

Mit Blut oder sonstigen Exkreten kontaminierte Flächen sind unter Verwendung von Einmalhandschuhen mit einem 

mit Desinfektionsmittel getränkten Tuch zu reinigen. 

Notrufnummern  Polizei Tel.: 110 

 Feuerwehr Tel.: 112 

 Weitere Notfallnummern der Lohner Ärzte hängen im Lehrerzimmer und im Sekretariat aus. 

 Giftnotzentrale Göttingen Niedersachsen 0551/19240  
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http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2012/Ausgaben/17_12.pdf?__blob=publicationFile 

https://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/infektionskrankheiten/hygiene/article/885091/hygiene-haendewa-

schen-nach-desinfektion-sehr-schaedlich.htm 

http://www.bzga.de/infomaterialien/impfungen-und-persoenlicher-infektionsschutz/hygienematerialien/?ab=20 

 

http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2012/Ausgaben/17_12.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bzga.de/infomaterialien/impfungen-und-persoenlicher-infektionsschutz/hygienematerialien/?ab=20
http://www.bzga.de/infomaterialien/impfungen-und-persoenlicher-infektionsschutz/hygienematerialien/?ab=20

